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Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
(Behördenzentrale) Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena 

Kellner und Partner 
Lindenbühl 5 
9997 4 Mühlhausen 

Freistaat 

Thüringen 

Gebündelte Gesamtstellungnahme zum Vorentwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 6 „Betriebsgelände Zaunröder Straße" 
der Stadt Dingelstädt, OT Hüpstedt, Eichsfeldkreis 
- Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß§ 4 BauGB 
und ThürStAnz Nr. 34/2005, S. 1538-1548-

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Prüfung der eingereichten Unterlagen zu o. g. Vorhaben hinsichtlich 
der vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
(TLUBN) zu vertretenden öffentlichen Belange 

• des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Abteilung 3), 
• der Wasserwirtschaft (Abteilung 4), 
• des wasserrechtlichen Vollzuges (Abteilung 5), 
• des Immissionsschutzes und der Abfallwirtschaft (Abteilung 6), 
• der Immissionsüberwachung und der abfallrechtlichen Über

wachung (Abteilung 7), 
• des Geologischen Landesdienstes und des Bergbaus (Abteilung 8) 

übergebe ich Ihnen in der Anlage die gebündelte Stellungnahme des 
TLUBN. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

~ 1 ,.,___ ; .J, 
ln~ stal 
Referatsleiterin 

Umfangreiche Informationen zu Themen wie Geologie, Bodenkunde, Seismologie, Naturschutz, Hydrologie, 
Hochwassermanagement, Gewässerschutz, Luft, Lärm und unzerschnittenen verkehrsarmen Räumen finden Sie im 
Kartendienst des TLUBN (www.tlubn.thueringen.de/kartendienst). Für eine schnellere und effizientere Bearbeitung Ihrer 
Anträge wird um die Bereitstellung von GIS-Daten im Shape-Format gebeten. 

Bei Zugänglichmachung der gebündelten Stellungnahme durch Dritte - insbesondere in elektronischer Form - wird um 
Anonymisierung der personenbezogenen Kontaktdaten in geeigneter Form gebeten. Allgemeine Informationen zum 
Datenschutz im TLUBN finden Sie im Internet auf der Seite www.tlubn.thueringen.de/datenschutz. 
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Landesamt für 
Umwelt, Bergbau 
und Naturschutz 

Ihre Ansprechpartnerin: 
lna Pustal 

Durchwahl: 
Telefon +49 361 57 3941 620 
Telefax +49 361 57 3941 666 

post-toeb@tlubn.thueringen.de 

Ihr Zeichen: 

Ihre Nachricht vom: 
23. Oktober 2023 

Unser Zeichen: 
(bitte bei Antwort angeben) 
5070-82-3447/1940-1-
125878/2023 

Jena 
21. November 2023 

■ familienfreundlicher 
■ ■ Arbeitgeber 

■ 2022 
prüfen.bewerten.auszeichnen 

1 BertelsmannStlftun1 

Thüringer Landesamt für Umwelt, 

Bergbau und Naturschutz (TLUBN) 
Göschwitzer Straße 41 

07745 Jena 

Post-toeb@tlubn.thueringen.de 

www.tlubn.thueringen.de 

USI.-ID: 812070140 

Informationen zum Umgang mit Ihren 

Daten im TLUBN und zu Ihren Rechten 

nach der EU-DSGVO finden Sie im 
Internet auf der Seite 

www.tlubn.thueringen.de/datenschutz 



Abteilung 3: Naturschutz und Landschaftspflege 

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Ansprechpartner: Rainer Karsten 
Tel.: +49 361 57 3941 364 
E-Mail: rainer.karsten@tlubn.thueringen.de 
Geschäftszeichen: 5070-32-3447/1940-1 

□ keine Betroffenheit 

□ keine Bedenken 

□ Bedenken/Einwendungen 

181 Stellungnahme, Hinweise, Informationen 

Die Zuständigkeit für die Wahrnehmung der Belange des Naturschutzes und der Landschafts
pflege in diesem Verfahren liegt vollständig bei der unteren Naturschutzbehörde im örtlich 
zuständigen Landratsamt. 
Ob Geschützte Landschaftsbestandteile/Flächennaturdenkmale, Naturdenkmale, gesetzlich ge
schützte Biotope oder artenschutzrechtliche Belange betroffen sind und die Eingriffsregelung 
gemäß § 13 ff. Bundesnaturschutzgesetz i. V. m. § 5 ff. Thüringer Naturschutzgesetz korrekt ab
gearbeitet wurde, wurde nicht geprüft. 
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Abteilung 4: Wasserwirtschaft 

Belange der Wasserwirtschaft 

Ansprechpartnerin: Andrea Sauer 
Tel.: +49 361 57 3917 211 
E-Mail: andrea.sauer@tlubn.thueringen.de 
Geschäftszeichen: 5070-44-344 7 /1940-1 

~ keine Betroffenheit 

□ keine Bedenken 

□ Bedenken/Einwendungen 

~ Stellungnahme, Hinweise, Informationen 

1 nformationen 
Die Abteilung 4 nimmt nicht als verwaltende Stelle des wasserwirtschaftlichen Grundbesitzes der 
öffentlichen Hand Stellung. Die fachlichen Anforderungen, die sich aus der Gewässerunterhaltung 
des Referates 44, Gewässerunterhaltung, bzw. aus den eigenen Planungen der Referate 43, 
Flussgebietsmanagement, und 45, Wasserbau, ergeben, sind im Fall, dass wasserwirtschaftlicher 
Grundbesitz des Freistaates Thüringen betroffen ist, auch als Stellungnahme des Grundstücks
eigentümers zu werten. Die weiteren privatrechtlichen Belange (Kauf, Verkauf, Dienstbarkeiten, 
Auflösung von Pachtverträgen etc.), die bei einer Projektumsetzung erforderlich werden, hat der 
Projektträger im Zuge der (Teil-)Projektumsetzung mit den Betroffenen gesondert abzustimmen 
und zu vereinbaren. 
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Abteilung 5: Wasserrechtlicher Vollzug 

Belange Abwasser, Zulassungsverfahren an Gewässern 1. Ordnung, Grundwasser, 
Stauanlagenaufsicht, Durchgängigkeit, Wasserbuch, Wasserschutzgebiete, Überschwem
mungsgebiete, Wismut- und Kalibergbau 

Hinweis 
Diese Stellungnahme berücksichtigt nur die Belange der Wasserwirtschaft, für die die obere 
Wasserbehörde gemäß§ 61 Abs. 2 ThürWG zuständig ist. Die von der unteren Wasserbehörde 
(§ 61 Abs. 1 ThürWG) zu vertretenden Belange sind nicht berücksichtigt und gesondert ab
zufragen. 

Belange Abwasser, Abwasserabgabe, Wismut- und Kalibergbau 

Ansprechpartnerin: Uta Bräutigam 
Tel.: +49 361 57 3943 897 
E-Mail: Uta.Braeutigam@tlubn.thueringen.de 
Geschäftszeichen: 5070-82-344 7 /1940-1 

181 keine Betroffenheit 

□ keine Bedenken 

□ Bedenken/Einwendungen 

□ Stellungnahme, Hinweise, Informationen 

Belange Wasserrechtlicher Zulassungsverfahren, Überschwemmungsgebiete 

Ansprechpartnerin: Uta Bräutigam 
Tel.: +49 361 57 3943 897 
E-Mail: Uta.Braeutigam@tlubn.thueringen.de 
Geschäftszeichen: 5070-82-344 7 /1940-1 

181 keine Betroffenheit 

□ keine Bedenken 

□ Bedenken/Einwendungen 

□ Stellungnahme, Hinweise, Informationen 
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Belange Grundwasser, Wasserschutzgebiete 

Ansprechpartnerin: Lisa Marie Erber 
Tel.: +49 361 57 3943 568 
E-Mail: LisaMarie.Erber@tlubn.thueringen.de 
Geschäftszeichen: 5070-82-344 7 /1940-1 

□ keine Betroffenheit 

□ keine Bedenken 

□ Bedenken/Einwendungen 

181 Stellungnahme, Hinweise, Informationen 

1. Auf die Lage im Schutzgebiet wurde in der Planung bereits eingegangen. 
Das Verfahrensgebiet befindet sich vollständig in derfestgesetzten Wasserschutzzone III des 
Wasserschutzgebietes „WSG Hainich-Dün-Hainleite" (Sg ld 88). 
Das Wasserschutzgebiet „WSG. Hainich-Dün-Hainleite" (Sg ld 88) wurde durch den Be
schluss des Kreistages Worbis vom 30.10.1985 (Nr. 50-Xl/85) sowie durch die Beschlüsse 
des Kreistages Mühlhausen vom 25.03.1976 (Nr. 46-10/76) und vom 26.10.1983 (Nr. 40-
10/76) für mehrere Wassergewinnungsanlagen festgesetzt. 
Die vorgenannten Beschlüsse sind formell und materiell rechtmäßig und wurden gemäß § 79 
Abs. 1 ThürWG i. V. m. § 106 Abs. 1 WHG in aktuelles Recht übergeleitet. Somit gelten die 
Wasserschutzgebiete in der aktuellen Abgrenzung als Schutzgebiete auf der Grundlage des 
§ 51 Abs. 1 WHG fort. In den festgesetzten Schutzgebieten gelten die jeweiligen Verbote und 
Nutzungsbeschränkungen des jeweiligen Festsetzungsbeschlusses. 
Gemäß § 52 Abs. 1. S. 1 WHG kann die zuständige Wasserbehörde darüber hinaus im Ein
zelfall Anordnungen zum Schutz des zur Trinkwasserversorgung genutzten Grundwassers 
treffen. 

2. Es wird empfohlen eine vollständige Auflistung der Rechtsgrundlagen in die Begründung zu 
integrieren. Folgende Rechtsgrundlagen sind aus wasserrechtlicher Sicht zu beachten: 
• Wasserhaushaltsgesetz vom 31.07.2009 (BGBI. 1 S. 2585), in der derzeit gültigen 

Fassung, 
• Thüringer Wassergesetz vom 28.05.2009 (GVBI. 2019, 74), in der derzeit gültigen 

Fassung, 
• Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 18.04.2017 

(BGBI. 1 S. 905), in der derzeit gültigen Fassung, 
• Thüringer Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von Niederschlags-

wasser vom 03.04.2002 (GVBI. 2002, 204), in der derzeit gültigen Fassung. 
In der Planzeichnung sind die folgenden wasserrechtlichen Grundlagen ebenfalls mit auf
zuführen: 
• Wasserhaushaltsgesetz vom 31.07.2009 (BGBI. 1 S. 2585), in der derzeit gültigen 

Fassung, 
• Thüringer Wassergesetz vom 28.05.2009 (GVBI. 2019, 74), in der derzeit gültigen 

Fassung, 
• Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 18.04.2017 

(BGBI. 1 S. 905), in der derzeit gültigen Fassung, 
• Thüringer Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von Niederschlags

wasser vom 03.04.2002 (GVBI. 2002, 204), in der derzeit gültigen Fassung. 

Seite 5 von 12 



3. Die geplante Ausweisung als Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO wird aus Sicht des Trink
wasserschutzes aufgrund der Lage in Wasserschutzzone III des festgesetzten Wasser
schutzgebietes „WSG Hainich-Dün-Hainleite" (Sg ld 88) als bedenklich angesehen. 
Es wird darauf verwiesen, dass gemäß der Technischen Regel Arbeitsblatt W 101 (A) Richt
linien für Trinkwasserschutzgebiete; Teil 1: Schutzgebiete für Grundwasser des Deutschen 
Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. die Ausweisung von Gewerbegebieten gemäß § 8 
BauNVO in Schutzzone III eine mittlere Gefährdung darstellt, siehe Tabelle 1 Nr. 1.2. 
Aufgrund der mittleren Gefährdung in Schutzzone III können sich im Einzelfall erhöhte An
forderungen ergeben. 

4. Hinsichtlich der später erforderlichen Gebäudebeheizung wird darauf hingewiesen, dass es 
sich bspw. bei Notstromaggregaten und Heizölverbraucheranlagen (HVA) ebenfalls um Anla
gen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen handelt, für die die Anforderungen der 
AwSV gelten. Bei gewerblichen HVA gelten sowohl die Lagertanks als auch die Verbrauchs
einheiten als Anlagen i. S. d. AwSV. 

5. Es wird darauf verwiesen, dass gemäß der Technischen Regel Arbeitsblatt W 101 (A) Richt
linien für Trinkwasserschutzgebiete; Teil 1: Schutzgebiete für Grundwasser des Deutschen 
Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. der Bau und Betrieb von Abwasserleitungen 
und -kanälen in der Schutzzone III eine mittlere Gefährdung darstellt, siehe Tabelle 1 Nr. 3.3. 
Bei Errichtung/Sanierung von Abwasserleitungen und -kanälen in Wasserschutzgebieten 
sind deshalb die Anforderungen der Technischen Regel Arbeitsblatt DWA-A 142 „Abwasser
leitungen und -kanäle in Wassergewinnungsgebieten" der Deutschen Vereinigung für Was
serwirtschaft, Abwasser und Abfalle. V. (DWA) zu beachten. 

6. Für Planungen zur Versickerung von Oberflächenwasser am Standort des Vorhabens gilt 
u. a. die Thüringer Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von Nieder
schlagswasser (Thüringer Niederschlagswasserversickerungsverordnung - ThürVersVO). 
Danach bedarf die Versickerung von Niederschlagswasser im Wasserschutzgebiet der 
wasserrechtlichen Erlaubnis. Die wasserrechtliche Erlaubnis bzw. eine Befreiung von dieser 
Erlaubnis ist bei der zuständigen unteren Wasserbehörde zu beantragen. 

7. Das Grundwasser ist nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG so zu bewirtschaften, dass eine Ver
schlechterung seines mengenmäßigen und chemischen Zustands vermieden wird. Der orts
nahen Versickerung des auf versiegelten Flächen anfallenden Niederschlagswassers, das 
nicht schädlich verunreinigt ist, sollte unter Beachtung der Hinweise auf Seite 88 ff. der 
Thüringer Niedrigwasserstrategie der Vorrang gegenüber einer möglichen Direkteinleitung in 
ein Gewässer und der Ableitung über die Kanalisation (ohne Vermischung mit Schmutz
wasser) gegeben werden. Die Planung sollte, soweit nicht bereits erfolgt, nochmals dahin
gehend überprüft werden. 
Voraussetzung für eine ortsnahe Versickerung dieses Niederschlagswassers ist jedoch, dass 
entweder die Erlaubnisfähigkeit für die Einleitung in das Grundwasser gegeben ist oder die 
Bestimmungen der Thüringer Niederschlagswasserversickerungsverordnung zur erlaubnis
freien Versickerung eingehalten werden. 
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8. Es wird darauf verwiesen, dass gemäß der Technischen Regel Arbeitsblatt W 101 (A) Richt
linien für Trinkwasserschutzgebiete; Teil 1: Schutzgebiete für Grundwasser des Deutschen 
Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. das Errichten, Erweitern und Betreiben von Frei
flächen-Photovoltaikanlagen in Wasserschutzzone III eine mittlere Gefährdung darstellt, 
siehe Tabelle 1 Nr. 8.12. 

9. Hinsichtlich der geplanten Baumaßnahmen wird angemerkt, dass Recyclingmaterialien seit 
dem 01.08.2023 nur nach Maßgabe der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) ver
wendet werden dürfen. 

10. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und 
Geologie seit dem 01.01.2019 in dem Sinne nicht mehr existiert. Durch die Fusion der Thürin
ger Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG) mit dem Thüringer Landesbergamt und 
der Abteilung Umwelt aus dem Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) entstand zum 
01.01.2019 das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN). 

Belange Stauanlagenaufsicht Durchgängigkeit 

Ansprechpartnerin: Uta Bräutigam 
Tel.: +49 361 57 3943 897 
E-Mail: Uta. Braeutigam@tlubn.thueringen.de 
Geschäftszeichen: 5070-82-3447/1940-1 

~ keine Betroffenheit 

□ keine Bedenken 

□ Bedenken/Einwendungen 

□ Stellungnahme, Hinweise, Informationen 
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Abteilung 6: Immissionsschutz und Abfallwirtschaft 

Belange des Immissionsschutzes 

Ansprechpartner: Jürgen Jacobi 
Tel.: +49 361 57 3943 847 
E-Mail: juergen.jacobi@t1ubn.thuerin9en.de 
Geschäftszeichen: 5070-61-344 7/1940-1 

181 keine Betroffenheit 

□ keine Bedenken 

□ Bedenken/Einwendungen 

□ Stellungnahme, Hinweise, Informationen 

Belange Abfallrechtliche Zulassungen 

Ansprechpartnerin: Anja Funke 
Tel.: +49 361 57 3943 857 
E-Mail: anja.funke@tlubn.thueringen.de 
Geschäftszeichen: 5070-64-3447 /1940-1 

181 keine Betroffenheit 

□ keine Bedenken 

□ Bedenken/Einwendungen 

□ Stellungnahme, Hinweise, Informationen 
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Abteilung 7: Immissionsüberwachung, Bodenschutz und Altlasten 

Belange der Immissionsüberwachung 

Ansprechpartnerin: Susanne Eckstorff 
Tel.: +49 361 57 3943 711 
E-Mail: susanne.eckstorff@tlubn.thueringen.de 
Geschäftszeichen: 5070-71-344 7/1940-1 

□ keine Betroffenheit 

□ keine Bedenken 

□ Bedenken/Einwendungen 

181 Stellungnahme, Hinweise, Informationen 

Planungsgrundsatz 
Bei dem Vorhaben wird der Planungsgrundsatz des § 50 BlmSchG eingehalten. 

Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1 
Ob die Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1 im Plangebiet überschritten werden, bedarf einer 
entsprechenden Untersuchung. Auf tiefergehende Untersuchungen kann dann verzichtet werden, 
wenn bereits bei einer groben Abschätzung festgestellt wird, dass keine Überschreitungen der 
Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1 zu erwarten sind. Werden die v. g. Orientierungswerte 
in einem oder mehreren Bereichen des Plangebietes überschritten, sind zielführende aktive oder 
passive Schallschutzmaßnahmen in der Planung aufzuführen. 

Hinweise 
AW Baulärm: Während der Bauphase ist sicherzustellen, dass die in der Allgemeinen Ver

waltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - (AW Baulärm vom 
19.08.1970) festgesetzten Immissionsrichtwerte für die betroffenen Gebiete während der Tag
zeit und vor allem während der Nachtzeit eingehalten werden. Dabei gilt als Nachtzeit die Zeit 
von 20:00 bis 7:00 Uhr. 

12. BlmSchV - Störfallverordnung: Im Umfeld des Vorhabens befindet sich auf dem Gebiet des 
Freistaates Thüringen in einem 2-km-Radius keine der Störfallverordnung unterliegende An
lage. 

Belange Abfallrechtliche Überwachung 

Ansprechpartnerin: Anja Funke 
Tel.: +49 361 57 3943 857 
E-Mail: anja.funke@tlubn.thueringen.de 
Geschäftszeichen: 5070-7 4-344 7 /1940-1 

181 keine Betroffenheit 

□ keine Bedenken 

□ Bedenken/Einwendungen 

□ Stellungnahme, Hinweise, Informationen 
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Abteilung 8: Geologischer Landesdienst und Bergbau 

Hinweise zum Geologiedatengesetz (GeolDG) 
Geologische Untersuchungen - Erdaufschlüsse (Bohrungen, größere Baugruben, Messstellen) 
sowie geophysikalische oder geochemische Messungen - sind gemäß § 8 Geologiedatengesetz 
(GeolDG) spätestens zwei Wochen vor Baubeginn unaufgefordert beim Thüringer Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) anzuzeigen. Weiterhin sind die Ergebnisse 
(Bohrdokumentation, Messdaten, Test- und Laboranalysen, Pumpversuchsergebnisse, Lage
pläne u.ä.) gemäß § 9 GeolDG spätestens drei Monate nach Abschluss der Untersuchungen 
unaufgefordert durch die Auftraggeber oder die beauftragten Firmen vorzugsweise elektronisch 
zu übergeben. Bitte weisen Sie in Ausschreibungs- und Planungsunterlagen auf diese Pflicht hin. 
Für die Übermittlung steht Ihnen die E-Mail-Adresse poststelle@tlubn.thueringen.de zur 
Verfügung. Die entsprechenden Formulare und Merkblätter finden Sie unter 
https://tlubn.thueringen.de/geologie-bergbau/geologie-und-boden/geologiedatengesetz. 
Rechtsgrundlagen sind das „Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur 
Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Zurverfü
gungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz
GeolDG)" in Verbindung mit der „Thüringer Bergrecht- und Geologiedaten-Zuständigkeitsverord
nung (ThürBGZustVO)". 
Eventuell im Planungsgebiet vorhandene Bohrungsdaten können unter www.infogeo.de online 
recherchiert werden. 

Belange Geologie/Rohstoffgeologie 

Ansprechpartner: Andreas Schumann 
Tel.: +49 361 57 3941 623 
E-Mail: andreas.schumann@tlubn.thueringen.de 
Geschäftszeichen: 5070-82-3447/1940-1 

~ keine Betroffenheit 

□ keine Bedenken 

□ Bedenken/Einwendungen 

□ Stellungnahme, Hinweise, Informationen 

Seite 10 von 12 



Belange Ingenieurgeologie/Baugrundbewertung 

Ansprechpartner: Dr. Christian Dumperth 
Tel.: +49 361 57 3941 642 
E-Mail: christian.dumperth@tlubn.thueringen.de 
Geschäftszeichen: 5070-82-344 7 /1940-1 

□ keine Betroffenheit 

□ keine Bedenken 

□ Bedenken/Einwendungen 

181 Stellungnahme, Hinweise, Informationen 

Regionalgeologisch gesehen befindet sich das Planungsgebiet im Ausstrichbereich des Unteren 
Muschelkalks (Kalkstein, arenitisch, z. T. oolithisch, schillführend, z. T. intraklastenführend, z. T. 
porös, dünnplattig bis bankig, grünlichgrau bis gelbbraun, verwittert oft rostbraun; Kalkmergel
stein, plattig, ebenschichtig bis flaserig, knollig) des nördlichen Thüringer Beckens. Auf Grund der 
räu-mffchen T..age des ·angefragferi Gebietes ··geht man davon aus, dass Voraussetzungen· zur 
Subrosion noch fehlen. Subrosionsauswirkungen sind hier deshalb sehr unwahrscheinlich. Im 
erweiterten Umfeld sind dem TLUBN nur vereinzelte Senken bekannt. 
Bezogen auf seine Flächenmitte gehört das Planungsgebiet zu keiner Erdbebenzone nach 
DIN 4149. 

Belange Hydrogeologie/Grundwasserschutz 

Ansprechpartner: Matthias Strobel 
Tel.: +49 361 57 3941 630 
E-Mail: matthias.strobel@tlubn.thueringen.de 
Geschäftszeichen: 5070-82-3447/1940-1 

□ keine Betroffenheit 

□ keine Bedenken 

□ Bedenken/Einwendungen 

181 Stellungnahme, Hinweise, Informationen 

Die Planungsflächen befinden sich innerhalb der Trinkwasserschutzzone III des Wasserschutz
gebietes „Hainich-Dün-Hainleite". Als Grundwasserleiter wirken die am Standort anstehenden 
sehr gut geklüfteten, z. T. kristallinen und oolithischen Kalk- und Kalkmergelsteine des Unteren 
Muschelkalks - hier speziell der Schaumkalkzone, der aufgrund seiner hohen Durchlässigkeit 
z. T. Karsteigenschaften aufweist (Kluft-Karst-Grundwasserleiter). Die Schutzfunktion der Grund
wasserüberdeckung (nach HÖL TING et al.) entspricht der ungünstigen Kategorie 2 mit Sicker
wasserverweilzeiten von mehreren Monaten bis ca. drei Jahren. 
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Belange Geotopschutz 

Ansprechpartner: Matthias Strobel 
Tel.: +49 361 57 3941 630 
E-Mail: matthias.strobel@tlubn.thueringen.de 
Geschäftszeichen: 5070-82-3447/1940-1 

181 keine Betroffenheit 

□ keine Bedenken 

□ Bedenken/Einwendungen 

□ Stellungnahme, Hinweise, Informationen 

Belange des Bergbaus/Altbergbaus 

Ansprechpartnerin: Jana Gumpert 
Tel.: +49 361 57 3927 461 
E-Mail: jana.gumpert@tlubn.thueringen.de 
Geschäftszeichen: 5070-86-3447/1940-1 

□ keine Betroffenheit 

□ keine Bedenken 

□ Bedenken/Einwendungen 

181 Stellungnahme, Hinweise, Informationen 

Der Planbereich befindet sich vollständig in der Erlaubnis „Küllstedt", die gemäß§ 7 Bundesberg
gesetz (BBergG) zur Aufsuchung von Kali-, Stein-, Magnesia- und Borsalzen bis zum 12.01.2026 
erteilt wurde. Die Inhaberin dieser Bergbauberechtigung, die Südharz Kali GmbH, Katharinen
straße 9 in 10711 Berlin, hat bis dato keine Betriebsplanunterlagen für Aufsuchungsarbeiten im 
Erlaubnisfeld vorgelegt. 
Für den Planbereich liegen keine Hinweise auf Gefährdungen durch Altbergbau, Halden, Rest
löcher und unterirdische Hohlräume i. S. des Thüringer Altbergbau- und Unterirdische-Hohl
räume-Gesetzes (ThürABbUHG) vor. 
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